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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Anschober, Freunde und Freundinnen vom 

22.9.1992, Nr. 3494/J-NR/1992 "Konsulenten

vertrag Androsch-öMV".J 

343 'I lAB 

1992 -11- 11 
zu 3'fgLf IJ 

Gemäß Art. 52 Abs. 1 B-VG sind der Nationalrat und der Bundes

rat befugt, die Geschäftsführung der Bundesregierung zu über

prüfen, deren Mitglieder über alle Gegenstände der Vollziehung 

zu befragen und alle einschlägigen Auskünfte zu verlangen. Wie 

der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes am 11. Juli 1985 

festgestellt hat, handelt es sich bei den Handlungen der Be

triebe der öIAG um ausschließlich von diesen Privatrechtssub

jekten zu besorgende und allein ihnen zuzurechnende Akte, die 

keinesfalls dem Begriff der "Voll ziehung des Bundes" unter

stellt werden können. Der Verfassungsdienst des Bundeskanzler

amtes hat am 14. Jänner 1992 in einer neuerlichen Information 

an sämtliche Mitglieder der Bundesregierung festgestellt, daß 

die Tätigkeit privater Rechtsträger, auch wenn diese (überwie

gend) im Eigentum des Bundes stehen, außerhalb des Bereiches 

liegt, der der parlamentarischen Interpellation unterliegt. 

Die in der Anfrage vorgelegten Fragen beziehen sich in ihrer 

Gesamtheit unmittelbar auf Handlungen privater Rechtsträger 

und sind somit nicht Gegenstand der VOllziehung im Sinne des 

Art. 52 B-VG. Abgesehen von der grundsätzlichen Problematik 

der Erörterung unternehmensinterner Geschäftsvorgänge auch im 

Nationalrat würde sich bei einer Beantwortung der Anfrage im 

Detail für mich die Schwierigkeit ergeben, daß ich dabei den 

von der Bundesverfassung vorgegebenen Rahmen überschreiten 

müßte. 
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Ich habe dennoch Ihre Anfrage an die österreichische 

Industrieholding AG (ÖlAG) weitergeleitet. Die ÖIAG stellt zu 

Ihren Fragen fest, daß diese nicht beantwortet werden können, 

weil Interessen Dritter und außerdem das operative Geschäft 

von Konzerngesellschaften betroffen sind. Ich verweise darauf, 

daß die von der Anfrage erfaßten Angelegenheiten ausschließ

lich Sache der geschäftsführenden Organe des Unternehmens 

sind. Dem Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Ver~ 

kehr als ÖIAG-Eigentümervertreter kommt somit kein Auskunfts

recht zu. 

wien'1am Ab. ,ivClt~.Y'I~tl 1992 

tr Bundesminister 
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